
Mitteilung nach § 5 Abs. 1 ThOrBeteIIdokG über angehörte Stellen außerhalb der Landesverwaltung zum Gesetzentwurf 3. Gesetz zur
Änderung des Thüringer Krankenhausgesetzes

§ 5 Abs. 1 ThürBeteHdokG:

In der Beteilißtentransparenzöokumentation sind folgende trtformaSonen zu vermBrken:
1. dte Namen der natOrilchen und JurisUachen Personen unter Angabe Ihrer Organlsaäonsfonn,
2. die Gesctiäftsactresse jurisBscher Personen savfle die Geschäfts- oder Dienstadresse natörlldier Persanen; Wohnadressen nalQriictier Personen werden nur veriangl, wenn

keine andere Adresse vorliegt, und werten nicht veriMfentilcht,
3. SchweipunM derinhatUichen oder beruflichen TäCgkeK der natOilichen oder Juristischen Personen,
4. Zusammenfassung derweaedUichen tnhatte des Belttags zum ]ewe11tgen Geselzgebungsverfahren,
5. für den Fall einer Bgentnitlathre der natüriidien oder Juristischen Pefson Angaben zu Antass, Foira und Inhalt der BgentniUative,
6, beteHlgte Anwalfskanzteien haben Hl(en Aufbaggeberzu benennen.

Mit Angabe der Infomiationen nach den Nummern 1 bts 6 haben die Belelligten zu erklären, ob sie ihre Zustimmung
iEurVeröffentGchung ihrer Betträge im Rahmen des GesetzgebungsveEfahrensssbsn; auch bei NlchtveröffentCchung
der Beiträge mangels Zusümmung werden die Informationen entsprechend den Nummern 1 bis 6 als veTpfitehtendB
Mindesttnfommlionen verüffentitcht.

Die Angaben geben die von den Beteiligten Qbermittetten [nformatianen wieder. Eine Gewähr für deren RichUgkeit kann von der Landesregierung
nicht Obemommen werden.

Name und ggf. Organtsatlonsfomi gem. 23.1:

Landesärztekammer Thüringen

Adresse gem. 2i. 2:

Im SemmicM 33, 07751 Jena

Tätigkeit gem. 3,3:

Hauptgeschäftsfdhrer

Zusammenfassung des Inhaltes gern. 2i. 4:
Steiiungnahme auch namens und !m Auftrag der KassenärztJichen Vereinigung Thüringen
Anregung Aufnahme von Rechtsgrundlagen zur Umsetzung des gemeinsamen Zielbildes v. 05.03.22 zu Punkt 5 .Vemetzt und
sektorenverbtnden'

Die Zustimmung zur Ver&ffenttidiung des gesamten Beitrags gem. § 5 Abs. 1 S.2 Im Internet

X M'rd erteilt. _ a wird nicht erteilt (Zutreffendes bitte ankreuzenl
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